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10.   Kommunikation 

Im Rahmen von Veröffentlichungen und in öffentlicher Kommunikation im Zusammenhang mit dem 
Förderprogramm ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Zuwendungen aus dem Programm freiwillige 
Leistungen darstellen und nur insoweit bewilligt werden können, als dafür Haushaltsmittel zur Verfügung 
stehen, und deshalb Zuwendungsanträge unter Umständen wegen Überzeichnung des Förderprogramms 
nicht bewilligt werden können.


